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Drohender Personalnotstand: Vorstandsnachfolge 
als Problem und Herausforderung
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des�instituts�für�Stiftungsberatung,�berlin�(www.stiftungsberatung.de)

|� eine� existenzielle� notwendigkeit� für� Stiftungen� ist� die� regelung� der�
nachfolge� im� vorstand,� dem� Organ,� das� gesetzlich� als� zwingend� vorge-
schrieben� und� demzufolge� unabdingbar� ist.� Der� beitrag� skizziert� auf� der�
grundlage� neuerer� untersuchungen� und� eigener� beobachtungen,� welche�
Defizite�oft�beim�praktischen�umgang�von�Stiftungen�mit��vorstandswechseln�
bestehen,� was� die� folgen� mangelnder� Planung� sein� können� und� �welche�
�gestaltungsmöglichkeiten�für�eine�lösung�zur�verfügung�stehen.� |

1.  nachfolge als strukturelle Herausforderung 
Drei� charakteristische� Merkmale� konstituieren� eine� Stiftung:� Zweck,�
�vermögen� und� Organisation.� Oft� wird� das� vorhandene� vermögen� für� den�
�entscheidenden� erfolgsfaktor� zur� nachhaltigen� erreichung� des� Satzungs-
zwecks�gehalten.�Doch�ist�es�letztlich�der�Mensch,�der�die�Potenziale��umsetzt,�
für�die�der�Stifter�mit�ideen�und�geld�die�grundlage�gelegt�hat.�erst�durch�das�
engagement�und�die�richtigen�entscheidungen�der�verantwort�lichen�über-
setzt� sich� die� finanzkraft� einer� Stiftung� in� wirkliches� „vermögen“.� Die�
�Mitglieder� der� Organe� sind� mithin� das� maßgebliche� erfolgskriterium.� Der�
vorstand�wiederum�ist�das�entscheidende�operative�Organ�der�Stiftung.�inso-
fern�bedarf�seine�besetzung�besonderer�aufmerksamkeit�bei�der�gestaltung�
der�Satzung�und�im�vollzug.

2. Der Generationswechsel steht bevor
trotz� ihrer� vielgestaltigkeit� haben� fast� alle� deutschen� Stiftungen� eines�
�gemeinsam,�die�schlanke�führungsstruktur.�folgende�fakten�über�die�deut-
sche�Stiftungslandschaft�verdeutlichen�dies:

�� Knapp�die�Hälfte�(41�%)�der��Stiftungen�werden�–�wie�es�als�Mindestanforde-
rung�in�§�81�abs.�3�nr.�5�bgb�i.v.�mit�§ 86�bgb�beschrieben�ist�–�allein�durch�
einen� vorstand� geführt.� Seine� Mitglieder� sind� fast� durchweg� (88,8� %)�
�ehren-�oder�nebenamtlich�tätig.�in�vielen�fällen�ist�der�vorstand�mit�ledig-
lich�zwei,�nicht�selten�(10�%)�sogar�nur�mit�einer�Person�besetzt.

�� Diese�feststellungen�sind�ausdruck�der�Stifterautonomie�aber�auch�der�
�finanziellen� Schwäche� vieler� Stiftungen.� nur� knapp� drei� viertel� aller�
�deutschen� Stiftungen� (73,5  %)� verfügen� über� ein� vermögen� von� bis� zu�
1 Mio. eur.�es�liegt�auf�der�Hand,�dass�jedenfalls�die�entsprechenden�Zins-
erträge� –� insbesondere� unter� berücksichtigung� steuerlicher� beschrän-
kungen�gemeinnütziger�Stiftungen�(aeaO�nr.�17�zu�§�55)�–�nicht�aus�reichen,�
um�einen�hauptamtlichen�vorstand�vergüten�zu�können.�
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�� nur� in� jeder� dritten� Stiftung� mit� ehren-� oder� nebenamtlich� tätigen�
�Vorstandsmitgliedern�(39,9 %)�werden�überhaupt�die�Auslagen�und�damit�
die� Kosten� erstattet,� die� ihnen� im� Zusammenhang� mit� ihrer� tätigkeit�
�entstehen.�Viele�Stiftungen�sind�mit�zu�geringem�Stiftungskapital��gegründet�
worden� und� haben� über� die� Jahre� das� Ziel� verfehlt,� weitere� gelder� zu�
�akquirieren.

�� Die� meisten� (83� %)� der� rechtsfähigen� Stiftungen� bürgerlichen� rechts� in�
Deutschland�wurden� in�den� letzten�zwanzig�Jahren�gegründet,� fast�zwei�
Drittel�ausschließlich�von�natürlichen�Personen.�Über�die�Hälfte�der�Stifter�
befanden�sich�da�bereits�in�der�sechsten�Dekade�ihres�Lebens.�in�der��regel�
arbeiten�sie�engagiert�–�meist�als�Vorsitzender�des�Vorstands�–�in�„ihrer“�
Stiftung�mit.

Obwohl� Stiftungsvorstände� ihr� Amt� sehr� lange� ausüben� –� in� den� meisten�
�fällen� mindestens� zehn� Jahre� –� sind� Wechsel� auch� hier� ein� natürlicher�
�Prozess.�für�ein�Ausscheiden�gibt�es�verschiedene�gründe:�

�� So�kann�die�Mitgliedschaft�per�Satzung�auf�eine�maximale�Anzahl�an�Amts-
perioden�oder�altersmäßig�begrenzt�sein.

�� Möglich�ist�auch�eine�geplante�oder�durch�unvorhersehbare�ereignisse�im�
persönlichen� umfeld� plötzlich� notwendige� Amtsniederlegung� des�
�Vorstandsmitglieds.�

�� eine� seltene� Ausnahme� stellt� die� außerordentliche� Abberufung� des�
�Vorstands�aus�wichtigem�grund�dar.�Die�Stifter�selbst�scheiden�typischer-
weise�erst�aus,�wenn�es�aus�gesundheitlichen�gründen�nicht�mehr�anders�
geht.

PraxiShinweiS |�es�ist�davon�auszugehen,�dass�bereits�heute�ein�Drittel�der�
1.500�von�1991�bis�1995�errichteten�Stiftungen�ersatz�für�ihren�Stifter�im�Vorstand�
und�mindestens�ein�weiteres�ehrenamtlich�tätiges�Vorstandsmitglied�suchen.�

in�diesem�Jahrzehnt�werden�darüber�hinaus�2.750�Stiftungsvorstände�aus�ihrem�
Amt�ausscheiden,�im�nächsten�voraussichtlich�bereits�doppelt�so�viele.�es�steht�
also� ein� generationswechsel� bevor.� Doch� viele� Stiftungen� nehmen� ihn� nicht� in�
ihre� Überlegungen� auf.� Sie� sind� schlecht� für� die� anstehende� Herausforderung�
gerüstet.

3. Kaum Vorsorge für den nachfolgefall
Die�meisten�Stiftungen�halten�die�nachfolgeproblematik�für�wenig�relevant�
und�sehen�zukünftigen�Wechseln�optimistisch�entgegen.�Hier�wäre�zu�ver-
muten,� dass� bislang� keine� Probleme� bei� Vorstandswechseln� aufgetreten�
sind.�Dies�ist�jedoch�nicht�immer�der�fall:�42�%�der�Stiftungen�hatten�oder�
haben� Schwierigkeiten� bei� der� besetzung� ihrer� Leitungsorgane,� zum� teil�
entstehen�besetzungslücken.
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in�der�regel�werden�Stiftungen�erst�bei�akuten�Vakanzen�aktiv.�Strategische�
Überlegungen�zur�Vorbereitung�oder�eine�bewusste�gestaltung�des�rekrutie-
rungsprozesses� finden� selten� statt.� Zur� rechtfertigung� berufen� sich� die�
�befragten� häufig� auf� die� Stiftungssatzung,� in� der� doch� alle� notwendigen�
�Modalitäten� zur� besetzung� des� Vorstands� geregelt� seien.� in� der� Praxis� ist�
jedoch� regelmäßig� festzustellen,� dass� bei� der� gestaltung� der� Satzung� die�
nachfolgefrage�eher�nachrangig�oder�schematisch�anhand�von�Vorgaben�in�
Mustersatzungen�behandelt�wird.�ebenso�wenig�wie�Stiftungen�einen�Hand-
lungsplan�für�anstehende�Wechsel�haben,�erstellen�sie�Anforderungsprofile�
für�die�Vorstandsmitglieder�oder�versuchen,�potenziellen�nachwuchs�lang-
fristig�an�die�gremienarbeit� in�der�Stiftung�heranzuführen.�Damit�vergeben�
sie�die�Chance�einer�tragfähigen�Vorstandsentwicklung.

nur�jede�zweite�Stiftung�arbeitet�ihre�führungskräfte�ein.�ein�strukturiertes�
Wissensmanagement�fehlt�fast�immer�und�konkrete�Übergabepläne�sind�nur�
in�seltenen�fällen�vorhanden.

4. Gefahr einer Krise
Stiftungen,�die�sich�nicht�aktiv�mit�der�nachfolge�ihres�Vorstands�befassen,�
können�–�über�kurz�oder�lang�–�mit�weitreichenden,�gar�existenzbedrohenden�
Problemen�konfrontiert�sein.

4.1 enger Personalmarkt
Aus� demografischen� gründen� verändert� sich� der� Personalmarkt.� Der�
�gesamte�nonprofit-Sektor�wird�zunehmend�Schwierigkeiten�haben,�sich�im�
Wettbewerb�um�engagierte�und�qualifizierte�führungskräfte�zu�behaupten.�
insofern� sind� Stiftungen� gefordert,� rechtzeitig� Ausschau� nach� potenziellen�
nachfolgern�für�ihre�Vorstandsämter�zu�halten�und�diese�frühzeitig�an�sich�
zu�binden,�seien�sie�ehren-�oder�hauptamtlich�tätig.

unter�Zeitdruck�kann�die�folge�„blinder�Aktionismus“�sein.�Dann�besteht�die�
gefahr,� keine� passenden� Vorstandsmitglieder� zu� gewinnen.� Dabei� stellen�
Stiftungen� grundsätzlich� hohe� erwartungen� an� die� Qualifikation� und� den�
�sozialen�Hintergrund�ihrer�gremienmitglieder.�Dies�ist�nicht�verwunderlich,�
nehmen�doch�die�in-�und�externen�Herausforderungen�an�die�Stiftungsarbeit�
immer�mehr�zu.

4.2 Rechtliche Konsequenzen bei nichtbesetzung des Vorstands
Ohne� einen� den� Satzungsbestimmungen� entsprechend� besetzten� Vorstand�
ist�die�Stiftung�handlungsunfähig.�Lässt�sich�kein�ersatz�für�ein�ausscheiden-
des�Vorstandsmitglied�finden,�droht�die�einsetzung�eines�notvorstands�oder�
eines�ersatzvorstands.�

�� Die�notbestellung�von�Vorstandsmitgliedern�nach�den�§§�89,�29�bgb��erfolgt�
in�einem�zivilgerichtlichen�Antragsverfahren�zur�behebung�einer�tatsäch-
lichen�oder�rechtlichen�Verhinderung.�

�� Die� bestellung� eines� ersatzvorstands� ist� als� öffentlich-rechtliche� Auf-
sichtsmaßnahme� in� den� Landesstiftungsgesetzen� geregelt� und� gibt� der�
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behörde� die� Möglichkeit,� auf� das� Versagen� eines� Stiftungsorgans� zu�
�reagieren.�Der�einsatz�beider�instrumente�ist�schwierig�und�streitanfällig.�
er�kann�die�Krise�noch�verschärfen.

besteht�keine�Möglichkeit,�das�Vorstandsamt�auf�Dauer�zu�besetzen,�bleiben�
nur� Statusänderungen,� die� letztlich� zum� Verlust� der� eigenständigkeit� der�
Stiftung,� zu� ihrer� Zulegung,� Zusammenlegung� mit� einer� anderen� Stiftung�
oder�zur�Auflösung�führen.

5. Lösungsansätze bei Stiftungsgründung
Vor�diesem�Hintergrund�sollten�sich�die�Stifter�und�ihre�berater�bereits�bei�
der� gründung,� später� die� gremien� im� rahmen� ihre� Verantwortung� für� die�
zukunftssichere� Stiftungsarbeit� intensiv� mit� der� nachfolgefrage� ausein
andersetzen.

5.1. Satzungsgestaltungen bei Gründung durch den Stifter
Jedem� Stifter� ist� zu� empfehlen,� zur� nachhaltigen� regelung� der� nachfolge�
Vorkehrungen�in�der�Satzung�vorzusehen.

�� um�das�risiko�eines�Komplettausfalls�zu�minimieren�sowie�Verantwortung�
zu� teilen,� bietet� es� sich� an,� einen� mehrköpfigen� Vorstand� einzurichten.�
�Zudem�helfen�Amtszeitbeschränkungen,�die�Verantwortlichen�regelmäßig�
mit�dem�thema�nachfolge�zu�konfrontieren�und�einer�Überalterung�des�
Vorstands� vorzubeugen.� Die� Möglichkeit� der� Vergütung� ehrenamtlicher�
Vorstände�eröffnet�weitere�Handlungsmöglichkeiten.

�� neben�dem�Vorstand�kann�ein�weiteres�Organ,�z.b.�ein�Stiftungsrat,�beirat�
oder� Kuratorium� für� grundsatzentscheidungen� vorgesehen� werden.� es�
kann�zwar�die�Vertretungsmacht�des�Vorstands�nicht�an�sich�ziehen,�aber�
für�eine�ordnungsgemäße�nachbesetzung�von�Vorstandsämtern�sorgen.

�� Satzungsbestimmungen,� die� das� Vorstandsamt� nicht� auf� eine� natürliche�
Person�beschränken,�eröffnen�die�Möglichkeit�einer�Übertragung�auf�eine�
juristische�Person,�die�es�durch�ihre�Organe�ausübt.�Die�bereitschaft�dazu�
wird�dann�gegeben�sein,�wenn�gleichzeitig�kostenpflichtige��Dienstleistungen�
übernommen�werden,�wie�sie�etwa�eine�Stiftungsverwaltung�für�die�von�ihr�
verwalteten� unselbstständigen� Stiftungen� übernimmt.� ein� interesse� für�
�eine�solche�fremdverwaltung�mag�auch�bestehen,�wenn�die�beauftragte�
juristische� Person� auf� dem� gleichen� Sachgebiet� tätig� ist� und� auf� diese�
�Weise�kostensenkende�Synergien�herstellen�kann.

�� in� der� Satzung� kann� die� gegebenenfalls� subsidiär� wirkende� Möglichkeit�
vorgesehen� werden,� dass� ein� konkreter� funktionsträger� (z.b.� bürger
meister,�Verbandsvorsteher)�die�Verantwortung�für�die�regelung�der�nach
folgefrage� erhält� oder� im� Wege� der� Personalunion� das� Vorstandsamt�
selbst�wahrnimmt�und�es�dann�mit�Hilfe�der�ihm�verbundenen�einrichtung�
führen� kann.� Allerdings� bedarf� eine� solche� Lösung� der� fortlaufenden�
�bereitschaft�auch�der�nachfolger,�das�Amt�auszuführen.
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5.2. Durch Satzungsänderung
bei� Defiziten� in� der� bestehenden� Satzung� können� Stiftungsorgane� und�
�-management�mögliche�Satzungsänderungen�prüfen�und�–�in�Übereinstim-
mung�mit�dem�(mutmaßlichen)�Stifterwillen�und�genehmigung�der�Stiftungs-
behörde�–�umsetzen.�

�� Korrekturen� können� dabei� zur� reduzierung� des� Aufwands� vorgesehen�
werden� oder� zur� Stärkung� der� Stiftungsattraktivität.� So� kann� es� Sinn�
�machen,�eine�überhöhte�Personenzahl�in�gremien�zu�reduzieren�oder�die�
�Verwirklichung�des�Stiftungszwecks�reizvoller�zu�gestalten.

�� Zur�Lösung�der�nachfolgefrage,�verbunden�mit�Verwaltungsvereinfachung�
und�effizienzsteigerung,�kann�die�Kooperation�mit�einer�anderen,�gegebe-
nenfalls� leistungsfähigeren� Stiftung� angestrebt� werden,� die� bis� hin� zur�
personellen� identität� in� den� Organen� reichen� kann.� bei� diesem� Modell�
�bleiben�beide�Stiftungen�in�ihrer�rechtlichen�existenz�erhalten.�Die�gestal-
tung�einer�so�umfassenden�Zusammenarbeit�und�die�formulierung�der�sie�
�tragenden�Vereinbarung�bedürfen�freilich�eines�ausreichenden�zeitlichen�
Vorlaufs�und�der�genauen�Prüfung�der�rahmenbedingungen.

6. Lösungsansätze durch Gremienmanagement
um� dem� Krisenfall� vorzubeugen,� sollten� gremien� eine� aktive� Vorstands-
entwicklung�anstreben.

6.1 feststellung der Bedarfssituation
Dazu� zählt� zunächst� eine� Verständigung� über� die� optimale� größe� des�
�Vorstands�sowie�Amtsdauer�und�Qualitäten�seiner�Mitglieder,�soweit�es�hier�
noch� keine� satzungsmäßige� festlegung� gibt.� festlegungen� und� Verfahren�
können� etwa� in� einer� geschäftsordnung� erfolgen.� Dazu� gehören� z.b.� eine�
�bestandsaufnahme�von�Stärken�und�Schwächen�des�amtierenden�Vorstands,�
die� entwicklung� von� geschäftsbereichen,� Anforderungsprofilen� und� team-
perspektiven,�die�frühzeitige�Suche�bzw.�das�regelmäßige�passive�Ausschau-
halten� nach� Kandidaten� auf� Wegen,� die� für� Stiftungen� bislang� eher� nicht�
�üblich� sind� (z.b.� über� Social� Media),� ein� beiderseitiges� Kennenlernen,� die�
�Zusammenstellung�einer�Kandidatenliste�sowie�gegebenenfalls�die�Konsti-
tuierung�eines�besetzungsgremiums.

6.2 Auswahlkriterien für ein neues Vorstandsmitglied
Kriterien�für�die�Auswahlentscheidung�können�etwa�Kompetenz,�Persönlich-
keit,� Prominenz� und� zeitliche� Verfügbarkeit� sein.� Wichtig� ist� dabei� das�
�gesamtbild� des� teams,� das� sich� aus� dem� Stärken-Schwächen-Profil� des�
�gegenwärtigen�Vorstands�ergibt.�Der�nachfolger�sollte�Lücken�und�Schwach-
punkte�ausfüllen�helfen.�eine�bewusste�gestaltung�der�Alters�struktur�kann�
nicht�nur�verschiedene�Kompetenzen�und�erfahrung�für�die�Stiftungsarbeit�
fruchtbar�machen,�sondern�auch�eine�Überalterung�und��damit�das�risiko�ei-
ner� neubesetzung� mehrerer� Posten� in� kurzer� Zeit� minimieren.� bei� Suche�
und�Auswahl�kann�auch�die�unterstützung�durch�externe�berater�eine�wich-
tige�Hilfe�sein.
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6.3 einarbeitung und übertragung von Verantwortung
nach� der� bestellung� müssen� die� neuen� Mitglieder� durch� geeignete�
�Maßnahmen� in� die� Vorstandsarbeit� eingeführt� und� in� das� Vorstandsteam�
�integriert�werden.�besonders�für�den�aktiven�Stifter�ist�es�wichtig,�bereits�zu�
Lebzeiten�Verantwortung�zu�teilen,�um�nach�seinem�Ausscheiden�ein�Macht-�
und��Wissensvakuum�zu�vermeiden.�Sollte�dennoch�der�Krisenfall�eintreten,�
kann�ein�notfallplan�die�Handlungsfähigkeit�der�Stiftung�sichern�helfen.

7. fazit
Leistungsbereite� und� kompetente� Vorstände� sind� für� eine� Stiftung� der�
�Schlüssel�zum�erfolg.�eine�stimmige�Personalentwicklungsstrategie�ist�als�
teil�einer�nachhaltigen�und�effizienten�unternehmensführung�für�Stiftungen�
daher�unbedingt�notwendig.�

�� Dabei�wird�es�bei�kleineren�Stiftungen�darauf�ankommen,�durch�eine�inte-
ressante� und� befriedigende� Positionierung� Mitstreiter� zu� gewinnen,� die�
aufgrund�ihrer�letztlich� idealistischen�Motivation�bereit�sind,�sich�ehren-
amtlich� einzubringen,� oder� eine� entlastende� Statusveränderung� herbei-
zuführen.�

�� bei�großen�Stiftungen�stehen�ein�professionelles,�oft�durch�externen�Sach-
verstand� gestärktes� Personalmanagement� und� eine� den� Anforderungen�
angemessene�Vergütung�oder�die�entlastung�der�ehrenamtlichen��Vorstände�
z.b.�durch�eine�hauptamtliche�geschäftsführung�im�Vordergrund.�

�� Mittlere�Stiftungen�sind�dagegen�oft�zu�groß,�um�sich�allein�auf�freiwillige�
stützen� zu� können,� aber� zu� klein,� um� Hauptamtliche� auskömmlich� zu�
�finanzieren.� Hier� liegt� es� in� der� Verantwortung� des� Stifters� oder� der�
�gremien,� entweder� durch� (letztwillige� Zuwendungen)� oder� fundraising-
Maßnahmen�die�notwendigen�Mittel�für�eine�nachhaltige�personelle�Stabi-
lität� bereitzustellen,� oder� die� Programmarbeit� so� umzustellen,� dass� sie�
attraktiv�für�ehrenamtlich�tätige�ist�und�von�ihnen�bewältigt�werden�kann.
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149,90 EUR (ISBN 978-3-9812114-0-5)
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Barbara/Küstermann, Burkhard/Martin, Jörg (Hrsg.), StiftungsManager. Recht, Organi-
sation, Finanzen. Hamburg (DasHöfer) erschienen mit der 28. Erg.Lfg. im Okt. 2011 (39 S.)

Kleinere Stiftungen: 
Hier kommt es 
besonders auf 
idealismus an

Große Stiftungen: 
Hier geht es nicht 
ohne professionelle 
Personalpolitik

mittlere Stiftungen: 
finanzielle oder 
programmatische 
Anreize schaffen


